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Beauftragung der Gleichstellungskommission mit der Findung der 

beiden Gleichstellungsprojektbeauftragten 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlament, 

 

als Vorsitzende der Gleichstellungskommission bitte ich darum, den 

folgenden Beschluss zu fassen:  

 

„Das Studierendenparlament beauftragt die Gleichstellungskommission 

gemäß § 40 Abs. 4 mit der Findung der beiden 

Gleichstellungsprojektbeauftragten.“ 

 

Begründung 

 

Die Satzung der Studierendenschaft der RWTH Aachen fordert die 

Beauftragung durch das Studierendenparlament, wenn die Neuwahl einer 

oder eines Gleichstellungsbeauftragten notwendig wird. Nach Rücksprache 

mit der Rechtsaufsicht ist hierfür ein Beschluss des 

Studierendenparlaments notwendig. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carla Wüller 

Gleichstellungskommission 

des Studierendenparlamentes 

Equal opportunities committee of 

the Student Parliament 

 

Carla Wüller 

Vorsitzende 

 

c/o 

AStA der RWTH Aachen 

Pontwall 3 

52062 Aachen 

GERMANY 

 

+49 241 80-93792 
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